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Datum
30. Juni 2020

Anfrage „WLAN der Universität Erfurt [#170362]“ vom 13.11.2019
(www.fragdenstaat.de)
hier: Ihr Widerspruch vom 22. Juni 2020 gegen den Bescheid der Universi
tät Erfurt vom 3. Februar 2020

Rechtsamt

Nordhäuser Straße 63 
99089 Erfurt

Sehr geehrter Herr Langner,

nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage ergeht auf Ihren o.g. Wi
derspruch nachfolgender
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Abhilfebescheid.

I.

Ihrem Widerspruch vom 22. Juni 2020 gegen den Bescheid vom 3. Februar 
2020 wird abgeholfen, in dem Ihnen mit diesem Bescheid die begehrte Aus
kunft wie folgt erteilt wird:

Ihre Fräsen:

Sind die WLAN Systeme (z.B. die Eduroam zur Verfügung steilen) der Hoch
schule so eingestellt, dass diese z.B. durch eine Rogue Accesspoint Contain
ment Funktion andere WLAN Signale mithüfe von Deauth/Deassociations- 
paketen stören und wenn nein, warum?

Antwort der Universität:

Nein, weil der generelle Einsatz von Deauthern die bestimmungsgemäße 
Nutzung anderer WLAN Signale stören würde.

Internetauftritt
https://www.uni-er-
furt.de/rechtsamt/

Ihr Schreiben vom

22. Juni 2020

II.

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. Die Kosten des Widerspruchsverfah
rens trägt die Universität Erfurt.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2a, 99425 Weimar 
erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
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frVJLfPI Thüringer Landesbeauftragter
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

■  V
.<1

Postsendungen bitte an die Postanschrift des TLfDI, Postfach 900455, 99107 Erfurt!

Thüringer Landesbeauftragter Tür den Datenschutz und AZ:    059-6/2020.19
die Informationsfreiheit (TLfDI), PF 900455, 99107 Erfurt _________________________________________

(Aktenzeichen bei Antwort angeben)

Herrn
ääääääääää
ääääääääää
äääääääääää

Ihre Nachricht vom 
Ihr Zeichen
Bearbeiter/in äääääääää
Telefon ääääääääääääää
Erfurt, den äääääää

Vermittlung bei Anfrage „WLAN der Universität Erfurt“ [#170362]

Sehr geehrter Herr Langner,

in o.  g.  Angelegenheit hat die  Universität Erfurt dem Thüringer Landesbeauftrag
ten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) mitgeteilt, dass Ihnen 
die begehrten Informationen zur Verfügung gestellt wurden.

Sollte  dies  nicht der Tatsache  entsprechen,  dann  bittet  der TLfDI  um  Rückmel
dung. Ansonsten hielte der TLfDI die o. g. Angelegenheit somit nach den gesetzli
chen Bestimmungen des ThürTG für aufgeklärt und es bestünde kein Verstoß ge
gen das ThürTG, da  Ihnen die begehrten  Informationen von der Universität Erfurt 
zur Verfügung gestellt wurden.

Zum Abschluss weist der TLfDI nochmals daraufhin, dass die Anrufung des TLfDI 
keine Hemmung oder Unterbrechung von Widerspruchs- und Klagefristen auslöst. 
Der Landesbeauftragte hat die  Funktion einer Schlichtungsstelle.  Die Möglichkeit 
zur Einlegung förmlicher Rechtsbehelfe Ihrerseits besteht unabhängig von der An
rufung des Landesbeauftragten.

Mit freundlichen Grüßen

Postanschrift:    Postfach 900455 
99107 Erfurt

Dienstgebäude:  Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt

Telefon:  0361 57-3112900 
Telefax:  0361 57-3112904 
E-Mail*:  poststelle@datenschutz.thueringen.de 
Internet: www.tlfdi.de

'Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur/ Verschlüsselung und für mit PGP verschlüsselte Mitteilungen


